
Landammann und Regierungsrat des Kantons Uri 

Herr Bundeskanzler 
Walter Thurnherr 

Schweizerische Bundeskanzlei 
3003 Bern 

Änderung der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung (Nutzung sozialer Medien 

durch die Bundesverwaltung); Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler 

Mit Schreiben vom 16. Juni 2023 laden Sie uns zur Vernehmlassung zur Änderung der Regierungs

und Verwaltungsorganisationsverordnung (RVOV; SR 172.010.1) ein. Dabei geht es vor allem um die 

Regelung der Nutzung sozialer Medien durch die Bundesverwaltung. 

Wir teilen die Stossrichtung des vorgelegten Erlasses. Insbesondere sollen die Social-Media-Auftritte 

als Ergänzung zum Informationsangebot einer Verwaltungseinheit dienen. 

Wir begrüssen es, dass die Spielregeln auf den einzelnen Plattformen im Rahmen einer «Netiquette» 

für das Publikum verständlich definiert werden . Social-Media-Auftritte sind ein Mittel zur Interaktion 

mit Bürgerinnen und Bürgern . Dank der «Netiquette» erhalten die Betreiberinnen und Betreiber die

ser Auftritte geeignete Richtlinien, um die erforderlichen Aktionen (Moderation, Sperrung, Löschung) 

in geeigneter Form vorzunehmen. 

Zu Artikel 3c Absatz 1 Buchstabe a Ziffer 5 befürworten wir die Formulierung «Kommerzielle Wer

bung» anstelle von «Werbung» (Variante 1). Somit wird kommerzielle Werbung auf den Profilen der 

Verwaltungseinheiten untersagt. Unter kommerzieller Werbung werden in Anlehnung an Artikel 2 

Buchstabe k des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG; SR 784.40) Beiträge verstanden, 

die die Förderung des Abschlusses von Rechtsgeschäften über Waren oder Dienstleistungen zum 

Zweck haben und von einer Nutzerin oder einem Nutzer zu diesem Zweck auf dem Profil einer 
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Verwaltungseinheit hochgeladen wurden. Politische Beiträge, die auch als Werbung für politische An

liegen verstanden werden können, sind hingegen zulässig. 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und versichern Sie unserer vorzüglichen 

Hochachtung. 

Altdorf, 12. September 2023 
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